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1. Allgemeines 

(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen 
des Lieferanten erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrück-
lich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Einkaufsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lie-
feranten die Lieferung des Lieferan-
ten vorbehaltlos annehmen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen 
uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getrof-
fen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. Mündliche 
Abreden bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit unserer schriftlichen Bestäti-
gung.  

(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebot 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere 

Bestellung innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen anzunehmen. 

(2) Wenn unser Auftrag keine Eintra-
gung hinsichtlich der Abpackmen-
gen, der Preise, Rabatte und sonsti-
ger Bedingungen enthält, verfährt 
der Lieferant wie bei der zuletzt 
durchgeführten Lieferung. Diese Be-
dingungen werden vom Lieferanten 
mit der Auftragsbestätigung aus-
drücklich bestätigt. 

3. Preise - Zahlungsbedingungen 
(1) Die vereinbarten Preise sind Fest-

preise ohne gesetzliche Mehrwert-
steuer. Mangels abweichender 
schriftlicher Vereinbarung schließt 
der Preis Lieferung "frei unserem 
Werk" - bei Bahnsendungen "frei 
Bestimmungsbahnhof Mannheim" - 
einschließlich Verpackung ein. Die 
Rückgabe der Verpackung bedarf 
besonderer Vereinbarung. 

(2) Rechnungen für Warenlieferungen 
werden vom Lieferanten stets am 
Warenversandtag mit separater Post 
an uns abgesandt.  

(3) Wir bezahlen, sofern nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, den Kauf-
preis innerhalb von zehn Tagen, ge-
rechnet ab Wareneingang und 
Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto 
oder innerhalb von 30 Tagen ab Wa-
reneingang und Rechnungserhalt 
netto. 

(4) Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrechte stehen uns im gesetzli-
chen Umfang zu. 

(5) Preiserhöhungen müssen ausdrück-
lich von uns schriftlich anerkannt 
sein. 

4. Lieferzeit 
(1) Die in der Bestellung angegebene 

Lieferzeit ist bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns un-

verzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten 
oder ihm erkennbar werden, aus de-
nen sich ergibt, dass die bedungene 
Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzugs stehen 
uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 
Insbesondere sind wir berechtigt, 
nach fruchtlosem Ablauf einer an-
gemessenen Frist Schadensersatz 
statt der Leistung und Rücktritt zu 
verlangen. Verlangen wir Schadens-
ersatz, steht dem Lieferanten das 
Recht zu auch nachzuweisen, dass 
er die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. 

 

5. Vertragsstrafe 

 Hält der Lieferant den vereinbarten 
Liefertermin schuldhaft nicht ein, so 
verspricht der Lieferant, pro Tag der 
Terminsüberschreitung eine Ver-
tragsstrafe von 0,3 % der Nettoauf-
tragssumme zu zahlen. Die Ver-
tragsstrafe darf aber insgesamt 8 % 
der Nettoauftragssumme nicht über-
schreiten. Die verwirkte Vertragsstra-
fe ist auf etwaige Schadensersatz-
ansprüche anzurechnen.  

 6. Aufrechnungsbeschränkung 

 Der Lieferant ist nur berechtigt, mit 
solchen Forderungen aufzurechnen, 
die unsererseits unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 

7. Mängelhaftung 
(1) Die gesetzlichen Mängelansprüche 

stehen uns ungekürzt zu. 
(2) Wir sind berechtigt, auf Kosten des 

Lieferanten die Mängelbeseitigung 
selbst vorzunehmen, wenn Gefahr in 
Verzug ist oder besondere Eilbedürf-
tigkeit besteht. 

(3) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Mo-
nate, gerechnet ab Gefahrenüber-
gang. 

8. Schutzrechte 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im 

Zusammenhang mit seiner Lieferung 
keine Rechte Dritter verletzt werden.  

(2) Werden wir von einem Dritten wegen 
Schutzrechten in Anspruch genom-
men, so ist der Lieferant verpflichtet, 
uns auf erstes schriftliches Anfordern 
von diesen Ansprüchen freizustellen. 
Die Freistellungspflicht des Lieferan-
ten bezieht sich auf alle Aufwendun-
gen, die uns aus oder im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme 
durch einen Dritten notwendiger-
weise erwachsen. 

(3) Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jah-
re, gerechnet ab Vertragsschluss. 

9. Produkthaftung - Freistellung - Haft-
pflichtversicherungsschutz 
(1) Soweit der Lieferant für einen Pro-

duktschaden verantwortlich ist, ist er 
verpflichtet, uns insoweit von Scha-
densersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und 
er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für 
Schadensfälle im Sinne von Abs. (1) 
ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen gemäß §§ 
683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 
840, 426 BGB zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit ei-
ner von uns durchgeführten Rück-
rufaktion ergeben. Über Inhalt und 
Umfang der durchzuführenden Rück-
rufmaßnahmen werden wir den Lie-
feranten - soweit möglich und zu-
mutbar - unterrichten und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme geben. 
Unberührt bleiben sonstige gesetzli-
che Ansprüche. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine 
Produkthaftpflicht-Versicherung mit 
einer Deckungssumme von € 1 Mio. 
pro Personenschaden/Sachschaden 
pauschal zu unterhalten; stehen uns 
weitergehende Schadensersatzan-
sprüche zu, so bleiben diese unbe-
rührt. 

10. Gefahrübergang - Dokumente 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts an-

deres schriftlich vereinbart ist, frei 
Haus zu erfolgen. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf al-
len Versandpapieren, Lieferscheinen 
und Rechnungen exakt unsere Be-
stellnummer anzugeben; unterlässt 
er dies, so sind Verzögerungen in 
der Bearbeitung und Bezahlung nicht 
von uns zu vertreten. Für etwaige 

Folgeschäden ist der Lieferant ver-
antwortlich. 

11. Eigentumsvorbehalt - Beistellung - 
Werkzeuge - Geheimhaltung 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten 

beistellen, behalten wir uns hieran 
das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet oder untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Werts unserer Sache 
(Einkaufspreis zuzüglich Mehrwert-
steuer) zu den anderen verarbeiteten 
bzw. vermischten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung bzw. Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Lie-
feranten als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Lieferant uns anteilsmäßig Miteigen-
tum überträgt. Der Lieferant verwahrt 
das Alleineigentum oder das Mitei-
gentum für uns. 

(2) An Werkzeugen behalten wir uns 
das Eigentum vor; der Lieferant ist 
verpflichtet, die Werkzeuge aus-
schließlich für die Herstellung der 
von uns bestellten Waren einzuset-
zen. Der Lieferant ist verpflichtet, die 
uns gehörenden Werkzeuge zum 
Neuwert auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschä-
den zu versichern. Gleichzeitig tritt 
der Lieferant uns schon jetzt alle 
Entschädigungsansprüche aus die-
ser Versicherung ab; wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Der Lieferant 
ist verpflichtet, an unseren Werkzeu-
gen etwa erforderliche Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten sowie alle 
Instandhaltungs- und Instandset-
zungsarbeiten auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchzuführen. Etwaige 
Störfälle hat er uns sofort anzuzei-
gen; unterlässt er dies schuldhaft, so 
bleiben Schadensersatzansprüche 
unberührt. 

(3) Der Lieferant ist verpflichtet, alle er-
haltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstige Unter-
lagen und Informationen strikt ge-
heimzuhalten. Dritten dürfen sie nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustim-
mung offengelegt werden. Die Ge-
heimhaltungsverpflichtung gilt auch 
nach Abwicklung dieses Vertrags; 
sie erlischt, wenn und soweit das in 
den überlassenen Unterlagen enthal-
tene Fertigungswissen allgemein be-
kannt geworden ist. 

(4) Soweit die uns gemäß Abs. (1) zu-
stehenden Sicherungsrechte den 
Einkaufspreis aller unserer noch 
nicht bezahltren Vorbehaltswaren 
um mehr als 10 % übersteigt, sind 
wir auf Verlangen des Lieferanten 
zur Freigabe der Sicherungsrechte 
nach unserer Wahl verpflichtet. 

12. Gerichtsstand - Erfüllungsort 
(1) Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertrag ergebenden Rechtsstreitig-
keiten ist Mannheim, soweit der Lie-
ferant Kaufmann ist. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Lieferanten auch an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. 

(2) Auf den Vertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland An-
wendung; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Bestellung nichts 
anderes ergibt, ist unser Geschäfts-
sitz Erfüllungsort. 


